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Nr. 2022-159 R-270-18 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zur Wahl des Präsi-

diums und der Mitglieder des Bankrats der Urner Kantonalbank für die Amtsdauer 2022 bis 2026 

  

1. Ausgangslage 

 

Nach Artikel 24 Absatz 2 des Gesetzes über die Urner Kantonalbank (UKBG; RB 70.1311) wählt der 

Landrat auf Antrag des Regierungsrats den Bankrat der Urner Kantonalbank. Die Verordnung über die 

Urner Kantonalbank (UKBV; RB 70.1312) ergänzt diesbezüglich, dass die Wahl des Bankrats jeweils in 

der Mitte der Legislatur erfolgt (Art. 3b UKBV). Die letzten Wahlen fanden im Mai 2018 für die Amts-

dauer 2018 bis 2022 statt. 

 

Mit Schreiben vom 24. Juni 2021 teilte der Bankrat dem Regierungsrat mit, dass folgendes Mitglied 

des Bankrats mit dem Ablauf der Amtsdauer aus dem Bankrat der Urner Kantonalbank zurücktreten 

wird: 

 

Franz Schuler, 1956, Schattdorf 

 

Folgende Mitglieder des Bankrats stellen sich zur Wiederwahl für die Amtsdauer von 2022 bis 2026 

zur Verfügung: 

 

Dr. Heini Sommer, 1958, Altdorf, Bankratspräsident 

Prof. Dr. Karsten Döhnert, 1972, Schattdorf 

Patrizia Danioth Halter, 1964, Altdorf 

Sandra Hauser, 1969, Rotkreuz 

Andrea Kopp-Battaglia, 1978, Schattdorf 

Marcel Metry, 1980, Seedorf 

 

2. Ersatzwahl 

 

Gestützt auf Ziffer 6.1.5 der Eigentümerstrategie des Regierungsrats für die Urner Kantonalbank, die 

der Landrat am 18. Juni 2014 genehmigte, beschloss der Regierungsrat am 19. Oktober 2021 das An-

forderungsprofil für das neu zu wählende Bankratsmitglied. Der Regierungsrat hat folgendes Wahl-

prozedere festgelegt: 
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- Bildung einer Findungskommission bestehend aus drei Regierungsratsmitgliedern, drei Vertrete-

rinnen/Vertretern der Urner Kantonalbank und einem Mitglied der landrätlichen Staatspoliti-

schen Kommission. 

- Unter der Leitung des Finanzdirektors und Beizug einer externen Beraterin/eines externen Bera-

ters wird eine Liste mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für das neue Bankratsmitglied 

erstellt. 

- Die Findungskommission trifft eine Vorselektion der Kandidatinnen und Kandidaten und infor-

miert den Gesamtregierungsrat sowie die übrigen Mitglieder der Staatspolitischen Kommission 

und die Bankratsmitglieder über den bisherigen Prozess der Vorselektion, ohne dabei Namen 

möglicher Kandidatinnen und Kandidaten zu nennen. 

- Schliesslich macht die Findungskommission die Selektion und erstellt bis am 15. März 2022 ei-

nen Wahlvorschlag zuhanden des Regierungsrats für die Bankratswahlen in der Landratssession 

vom 27. April 2022. 

 

3. Vorgehen der Findungskommission 

 

Anlässlich der ersten Sitzung vom 28. September 2021 behandelte die Findungskommission folgende 

Themen: 

 

- Anforderungsprofil für das neue Bankratsmitglied 

- Externe Beratung 

- Einbringen möglicher Kandidatinnen und Kandidaten 

- Weiteres Vorgehen 

 

Das Anforderungsprofil und die Wahl des externen Beraters wurden zuhanden des Regierungsrats 

verabschiedet. Am 19. Oktober 2021 genehmigte der Regierungsrat das Anforderungsprofil und be-

willigte den nötigen Kredit für die externe Beratung. 

 

Am 20. Dezember 2021 fand die zweite Sitzung der Findungskommission mit folgenden Schwerge-

wichtshemen statt: 

 

- Kenntnisnahme der vom externen Büro erstellten Longlist 

- Erstellen und Verabschieden einer Shortlist 

- Festlegen der Termine für die Bewerbungsgespräche 

 

Am 24. Januar 2022 fand die dritte Sitzung der Findungskommission statt. Dabei hat man sich auf 

drei Kandidaten geeinigt, die zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. 

 

Die Gespräche fanden am 14. Februar 2022 vor der Findungskommission und der externen Beratung 

statt. Im Anschluss an die Gespräche bestimmte die Findungskommission den Kandidaten, den sie als 

Ersatz für das zurücktretende Mitglied dem Regierungsrat zuhanden des Landrats vorschlägt. 

 

Der vorgeschlagene Kandidat hat schriftlich bestätigt, dass er eine allfällige Wahl durch den Landrat 

annehmen werde. 
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4. Kurzporträt des ausgewählten Kandidaten als Neumitglied des Bankrats der Urner Kantonal-

bank 

 

Christian Senn, geb. 1969, ist in Uri aufgewachsen und machte eine Banklehre bei der Urner Kanto-

nalbank. Nach Abschluss der Lehre zog es ihn nach Zürich an die Börse und später an die Börse in 

New York. Er stieg bei der Credit Suisse in Zürich ein, lernte alle Aspekte einer Bank kennen und er-

hielt die Chance, ein Repräsentations-Office in Houston aufzubauen. Anschliessend übernahm er den 

Stützpunkt Bogotà und reorganisierte ihn. 

 

In Anbetracht des Geschäftserfolgs in Kolumbien wurde Christian Senn in der Schweiz der Aufbau der 

aktiven Anlageberatung «Investment Consulting» für ausländische Kunden übertragen. Er implemen-

tierte in der Folge das Konzept auch für die UBS in Asien und wechselte anschliessend wieder zur Cre-

dit Suisse, bei der er gleichzeitig als Head Produkte Private Banking und Head Investment Consulting 

in Südostasien wirkte. 

 

Später übertrug ihm die Credit Suisse die Verantwortung für den Markt in Thailand und trug damit 

seinem Wunsch nach einer Frontrolle Rechnung. Christian Senn entwickelte eine neue Strategie und 

setzte diese im Markt um. Dabei änderte er das bestehende Modell, indem er vor Ort in Thailand Be-

raterinnen und Berater etablierte. Dieses Konzept wurde dann einerseits innerhalb der Credit Suisse 

für andere Länder kopiert und anderseits von den Mitbewerberbenden später aufgenommen. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass seine beiden Söhne schon mehrere Jahre in der Schweiz/in Europa leb-

ten, kehrte er noch vor dem Ausbruch von COVID in die Schweiz zurück. Ende März 2022 endet sein 

Arbeitsverhältnis bei der Credit Suisse. 

 

Nach 35 Jahren im Bankgeschäft, wovon 20 Jahre in Exekutiv Positionen, hat sich Christian Senn 2021 

entschieden, sich künftig auf wenige Verwaltungsratsmandate im Finanz- und Immobiliensektor zu 

konzentrieren. 

 

5. Antrag 

 

Gestützt auf das Auswahlverfahren der Findungskommission beantragt der Regierungsrat dem Land-

rat, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

1. Folgende Personen werden als Mitglieder des Bankrats der Urner Kantonalbank für die vierjäh-

rige Amtsdauer vom Juni 2022 bis Mai 2026 wiedergewählt: 

 

Dr. Heini Sommer, 1958, Altdorf, Bankratspräsident 

Prof. Dr. Karsten Döhnert, 1972, Schattdorf 

Patrizia Danioth Halter, 1964, Altdorf 

Sandra Hauser, 1969, Rotkreuz 

Andrea Kopp-Battaglia, 1978, Schattdorf 

Marcel Metry, 1980, Seedorf 
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2. Folgender Kandidat wird neu als Mitglied des Bankrats der Urner Kantonalbank für die vierjäh-

rige Amtsdauer vom Juni 2022 bis Mai 2026 gewählt: 

 

Christian Senn, 1969, Flims-Waldhaus 
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